
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1986/5/27 5Ob56/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.05.1986

Norm

WEG 1975 §19 Abs1

Rechtssatz

Unter den Aufwendungen für Anlagen im Sinne des § 19 Abs 1 Z 1 WEG sind alle mit diesen Anlagen verbundenen

Aufwendungen (zum Unterschied von allen sonstigen Aufwendungen für die Liegenschaft) zu verstehen; das sind vor

allem die mit der Verbesserung dieser Anlagen verbundenen Aufwendungen.

Entscheidungstexte

5 Ob 56/86
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